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Fünfte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Diplomstudiengang Angewandte Chemie 

an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften –  
Fachhochschule Nürnberg (SPO AC) 

 
vom 25. Juni 2008 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2, Abs. 8 Satz 2 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S 245) erlässt die Georg-
Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Angewandte Chemie an der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg vom 14.07.2003 (KWMBl II 
2004 S. 578), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. August 2007 (Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 2007, lfd. Nr. 30, www.ohm-
hochschule.de), wird wie folgt geändert: 
 

1. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Eintritt in das praktische Studiensemester setzt voraus, dass alle Prüfungen des Grundstudiums 
(Vordiplom) erfolgreich bestanden sind. In Härtefällen können auf Antrag Ausnahmen genehmigt 
werden.“ 

2. §10 erhält folgende Fassung:  

„Es wird eine Prüfungskommission mit einem vorsitzenden Mitglied und drei weiteren Mitgliedern, die die 
Studienrichtungen repräsentieren, gebildet.“ 
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3. In §11werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Diplomarbeit ist in zweifacher, gedruckter Ausfertigung im Sekretariat der Fakultät abzugeben. Der 
Fakultät ist gleichzeitig eine digitale Version der Arbeit (z.B. als pdf-File) zu übergeben.“ 

4. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) In Ziffer 2.1 „Hauptstudium – Gemeinsame Fächer“ wird bei der lfd. Nr. 14 (Physikalische Chemie II) in 
der Spalte 6 die Zahl „90“ durch die Zahl „120“ ersetzt. 

b) In Ziffer 2.1 „Hauptstudium – Gemeinsame Fächer“ wird das Fach Nr. 23 „Aktuelle Entwicklungen (Ring-
vorlesung)“ ersatzlos gestrichen. 

c) In Ziffer 2.3 „Studienrichtung Biochemie“ wird bei der lfd. Nr. 30 B (Physikalische Biochemie) in Spalte 6 
die Zahl „90“ durch die Zahl „120“ ersetzt. 

 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 15. März 2008 in Kraft. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhoch-
schule Nürnberg vom 17. Juni 2008 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für 
angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg vom 25. Juni 2008. 
 
 
Nürnberg, 25. Juni 2008 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Präsident 
 
 
 
Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Nürnberg 
2008, lfd. Nr. 21, www.ohm-hochschule.de, veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde am 27. Juni 2008 durch Aushang in der Hoch-
schule bekannt gegeben. 


